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Bekauntmachung: des Ministeriums der Finanzen: die Rechnungsnachweisungen des Staatshaushalts für

die Jahre 1915 und 1916 betresfend; die Bestenerung des Personen: und Güterverkehrs betreffend.

Bekanntmachung.
(Vom 28. Februar 1918.)

Die Rechnungsnachweisungen des Staatshaushalts für die Jahre 1915 und 19l6 betreffend.

Zufolge Allerhöchster Staatsministerialentschließung vom 25. Februar d. J. Nr. 198

bringen wir nachstehende Erklärungen der beiden Kammern der Ständeversammlung über die

Erledigung der Rechnungsnachweisungen für die Jahre 1915 und 1916 zur öffentlichen
Kenntnis.

Karlsruhe, den 28. Februar 1918.

Großherzogliches Ministerium der Finanzen.

Rheinboldt.
Dr. Fetzer.

Die Landstände des Großherzogtums Baden.

Die Rechnungsnachweisungen für die Jahre 1915 und 1916 betreffend.

Die Zweite Kammer erklärt, daß sie die Rechnungsnachweisungen über die in den Jahren

1915 und 1916 eingegangenen Staatsgelder und deren Verwendung, bestehend in

1. den Hauptstaatsrechnungen mit den zugehörigen Betriebsfondsdarstellungen,

2 den Rechnungen der Amortisationskasse, des Domänengrundstocks und der Eisenbahn-

schuldentilgungskasse,
Gesetzes= und Verordnungsblatt 1918. 11
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3. den Rechnungen der aus der Hauptstaatsrechnung ausgeschiedenen Verwaltungszweige

nebst Betriebsfondsdarstellungen
zur Kenntnis genommen und dazu keine dieselben beanstandenden Bemerkungen zu machen hat.

Karlsruhe, den 21. Dezember 1917.

Im Namen

der untertänigst treugehorsamsten Zweiten Kammer.

Der Präsident:

Zehnter.

Die Schriftführer:

Stockinger.
Müller.

v. Gleichenstein.

Die Erste Kammer tritt der Erklärung der Zweiten Kammer bei.

Karlsruhe, den 12. Jannar 1918.

Im Namen

der untertänigst treugehorsamsten Ersten Kammer.

Der Präsident:

Max Prinz von Baden.

Der Sekretär:

Freiherr v. Stotzingen.

Verordnung.
(Vom 4. März 1918.)

Die Bestenerung des Personen= und Güterverkehrs betreffend.

Zum Vollzug der Vorschriften des Gesetzes über die Besteuerung des Personen= und

Güterverkehrs vom 8. April 1917, Reichs-Gesetzblatt Seite 329, und der hiezu vom Bundes-

rat erlassenen Ausführungsbestimmungen, Zentralblatt für das Deutsche Reich 1918 Seite 21,

verordnen wir unter Aufhebung unserer Verordnungen vom 17. Juli 1917, die Bestenerung
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des öffentlichen Eisenbahn-Güterverkehrs betreffend, Gesetzes und Verordnungsblatt Seite 259,

und vom 3. September 1917, den Vollzug des Gesetzes über die Besteuerung des Personen=

und Güterverkehrs betreffend, Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 313, auf Grund der

Landesherrlichen Verordnung vom 29. Mai 1917, Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 181,

was folgt:

I. Offentlicher Eisenbahngüterverkiehr.

81.

Mit der Erhebung und Verwaltung der Abgabe werden die Hauptsteuerämter und Finanz-

ämter für ihren Landessteuerbezirk betraut, das Hauptsteueramt Karlsruhe auch für den Bezirk

des Finanzamts dieser Stadt, das Hauptsteueramt Mannheim auch für den Bezirk des

Finanzamts Mannheim.

II. GOffentlicher Güterverkehr auf Waserstraßen.

82.

(1) Mit der Erhebung und Verwaltung der Abgabe werden die Hauptsteuerämter und

Finanzämter für ihren Landessteuerbezirk betraut, das Hauptsteueramt Karlsruhe auch für
den Bezirk des Finanzamts dieser Stadt, das Hauptzollamt Mannheim für den Bezirk des

Finanzamts Mannheim. Das Zollamt Kehl wird für seinen Bezirk als besondere, dem Haupt-

steueramt Baden unterstellte Hebestelle bestimmt. Diese Stellen erteilen für ihren Landes-

steuerbezirk auch die amtlichen Bescheinigungen nach § 12 Absatz 6 c der Ausführungs-

bestimmungen; für jede Bescheinigung wird eine Gebühr von 50 Pfennig erhoben.

(2) Zur Erhebung der Abgabe außerhalb des Abrechnungsverfahrens sind, soweit nicht

im Absatz 3 besondere örtliche Hebestellen bestimmt sind, die Steuereinnehmereien für ihren
Bezirk zuständig.

(3) Als besondere örtliche Hebestellen werden bestimmt:
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Bezirkssteuerstelle,
Landestelle in deren Bezirk

die Hebestelle liegt

- i. Hebestelle (Fôa.-Finanzamt,
Wasser= Kilo- Nähere ven dannt

· ! - te t,

E Gemeinde straße meter- Bezeichnung oza —
"% stelle amt)

1 Karlsruhe- Rhein 190,9 — Zollabfertigungs-HtAKarlsruhe

Daxlanden stelle
Karlsruhe-

Rheinhafen

2 Gailingen Rhein — – Nebenzollamt HStASingen

Gailingen-
Rheinbrücke

3 Heidelberg Neckar 26,5 Lauer Hauptsteueramt HSt# Heidelberg
am linken Ufer Heidelberg

4 Heidelberg Neckar 26,3 Lauer „ »

(Neuenheim) am rechten Ufer

5 Hockenheim Rhein 233,5 — Steuereinneh Schwetzingen

merei Ketsch

6 Hockenheim Rhein 233,7 — » »

7| Huttenheim Rhein — — Steuer- FA Bruchsal

einnehmerei
Rheinsheim

8 Iffezheim- Rhein 169,0 — Steuer- FA Rastatt

Wintersdorf einnehmerei
Wintersdorf

9 Karlsruhe Rhein 193,8 Hafen Zollabfertigungs-OtAKarlsruhe
stelle

Rheinhafen

10 |Kehl (Dorf) Rhein 1237- » ZollathethStABaden

127,8

11 Kehl Rhein — »123,4s
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„ Bezirkssteuerstelle,

S Landestelle in deren Bezirk

* die Hebestelle liegt

z; Hebestelle (Finanzamt,

Wasser- Kilo- Nähere -
; b— 7 ramt,

S Gemeinde straße meter- Bezeichnung —
stelle amt)

121 Mannheim— Rhein 213,0. Thyssenscher Zollabfertigungs-) HZA Mannheim

Rheinau 246,0 Hafen stelle
Rheinau

131 Mannheim— Rhein 243,0. Rheinauhafen „ »

Rheinau 246,0

141 Mannheim Rhein 253,5 — Abfertigungs- „

Rennershof 253,7 stelle J

151 Mannheim Rhein 254,5- MRheinhafen Abfertigungs- „

261,3 stelle 1, 2, 3, 4
und 8, jede

für ihren
Dienstbezirk

16Muannheim Rhein 254,5- Mühlauhafen Abfertigungs- „

261,3 (Westufer) stelle 1 und 8.
jede für ihren

Bezirk

17|Mannheim Rhein „ Mühlauhafen Abfertigungs- »

(Ostufer) stelle 7, 9, 10
und 11, jede

für ihren
Dienstbezirk

18 Mannheim Rhein „ Alter Zollhafen Abfertigungs- ,

und Ver- stelle 5 und 6,

bindungskanallsede für ihren
Bezirk

19 Mannheim Rthein » BinnenhafenAbfcl·k·lgll!lgs- »

stelle 9
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„ Bezirkssteuerstelle,

S Landestelle in deren Bezirk
F die Hebestelle liegt

gil Hebestelle JFinanzamt,
s · Waffer-'lo- Nähere ·«-’Ct?".fs VJUW
O Gemeinde straße meter- Bezeichnung 83 u Oanktol=

stelle amt)

20 Mannheim Neckar 0,0. Linkes Abfertigungss H3A Mannheim
4,25 Neckarufer stelle 6 und 11,

jede für ihren

Dienstbezirk

21 Mannheim Neckar 4,20 NerckarvorlandAbfertigungs- „

A stelle 6

22Mannheim= Rhein 261,3 Stener-= „

Sandhofen einnehmerei
Sandhofen

23Manunheim= Rhein Abfertigungs- „

Waldhof stelle 13

24 Mannheim= Rhein — Industrie- und » »

Waldhof Floßhafen

25 Oberhausen Rhein 222,6 Steuer- FA Bruuchsal

einnehmerei
Rheinhausen

26 Oehningen Rhein — NebenzollamtHStA Singen

Oehningen

27 Rheinau Rhein 91,2 Steuer- HStA Lahr
eiunehmerei

Kappel

28 Wertheim Main 157,0 Finanzamt JA Wertheim

Wertheim

29 Wertheim Tauber 156,6 Tauberhafen „
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III. Richtöffentlicher Güterverkehr auf Eisenhahnen und Waserstraßen.

8 3.

(1) Mit der Erhebung und Verwaltung der Abgabe werden die Hauptsteuerämter und

Finanzämter für ihren Landessteuerbezirk betraut, das Hauptsteueramt Karlsruhe auch für
den Bezirk des Finanzamts dieser Stadt, das Hauptzollamt Mannheim für den Bezirk des

Finanzamts Mannheim. Das Zollamt Kehl wird für seinen Bezirk als besondere, dem Haupt-
steueramt Baden unterstellte Hebestelle bestimmt. Diese Stellen erteilen auch die amtlichen

Bescheinigungen nach § 12 Absatz 6 c der Ausführungsbestimmungen; für jede Bescheinigung

wird eine Gebühr von 50 Pfennig erhoben.

(2) Mit der Erhebung der Abgabe für die Beförderung von Gütern auf dem Wasser-

wege zur Ausladung an einem nicht dem Betriebsunternehmer gehörigen Orte werden, soweit

die Abgabe nicht im Wege des Abrechnungsverfahrens oder der Abfindung entrichtet wird, die

in § 2 Absatz 2 und 3 dieser Verordnung genannten Stellen als örtliche Hebestellen betrant.

IV. Güterverkiehr auf Landwegen.

8 4.

Mit der Erhebung und Verwaltung der Abgabe werden die Hauptsteuerämter und Finanz-

ämter für ihren Landessteuerbezirk betraut.

V. Versonen- und Gepächverkehr.

a. Auf Eisenbahnen.

85.

(1) Mit der Erhebung und Verwaltung der Abgabe werden die Hauptsteuerämter und

Finanzämter für ihren Landessteuerbezirk betraut, das Hauptsteueramt Karlsruhe auch für den
Bezirk des Finanzamts dieser Stadt, das Hauptsteneramt Mannheim auch für den Bezirk des

Finanzamts Mannheim.

(2) Gehören zum Verwaltungsbereich einer Abrechnungsstelle (Verkehrskontrolle), deren

Sitz sich außerhalb Badens befindet, auf badischem Gebiet liegende Stationen, so ist zur Er-

hebung und Verwaltung der Abgabe, soweit nicht im einzelnen Fall eine andere Amtsstelle

damit betraut wird, das Hauptsteueramt Karlsruhe zuständig.

h. Auf Wasserstraßen.

86.

(1) Mit der Erhebung und Verwaltung der Abgabe werden die Hanptsteuerämter und

Finanzämter für ihren Landessteuerbezirk betraut, das Hauptsteueramt Karlsruhe anch für
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den Bezirk des Finanzamts dieser Stadt, das Hauptzollamt Mannheim für den Bezirk des

Finanzamts Mannheim. Das Zollamt Kehl wird für seinen Bezirk als besondere, dem Haupt-
steueramt Baden unterstellte Hebestelle bestimmt.

(2) Gehören zum Verwaltungsbereich eines Betriebsunternehmers, dessen Hauptniederlassung

sich außerhalb Badens befindet, auf badischem Gebiet liegende Fahrkartenausgabestellen, so ist
zur Erhebung und Verwaltung der Abgabe, soweit nicht im einzelnen Fall eine andere Amts-

stelle damit betraut wird, das Hauptzollamt Mannheim zuständig.

c. Auf Landwegen.

§ 7.

(1) Mit der Erhebung und Verwaltung der Abgabe werden die Hauptsteuerämter und

Finanzämter für ihren Landessteuerbezirk betraut.

(2) Gehören zum Verwaltungsbereich eines Betriebsunternehmers, dessen Hauptnieder-

lassung sich außerhalb Badens befindet, auf badischem Gebiet liegende Fahrkartenausgabestellen,
so ist zur Erhebung und Verwaltung der Abgabe, soweit nicht im einzelnen Fall eine andere

Amtsstelle damit betraut wird, das Hauptsteueramt oder Finanzamt zuständig, in dessen Landes-

stenerbezirk die Ausgabestellen liegen.

(1. Gemeinschaftliche Bestimmungen.

88.

Zur Abstempelung von Fahrausweisen (§ 63 der Ausführungsbestimmung) ist das Haupt-

steueramt Karlsruhe zuständig; es ist auch ermächtigt, in den Fällen des § 66 Absatz 1 Satz 1

der Ausführungsbestimmungen die Abgabe zu erstatten.

VI. Allgemeine Bestimmungen.

§ 9.

(1) Oberbehörde ist die Zoll= und Steuerdirektion; sie erläßt die weitern Vollzugs-

vorschriften.

(2) Die der obersten Landesfinanzbehörde vorbehaltenen Befugnisse werden, soweit dies

nach den Ausführungsbestimmungen zulässig ist, der Oberbehörde übertragen.

Karlsruhe, den 4. März 1918.

Großherzogliches Ministerium der Finanzen.

Rheinboldt.
Dr. Fetzer.

Druck undVerlag von Malsch &amp; Vogel in Karlsruhe.
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